
REGLEMENT

üBER  DIE AUSRICHTUNG  VON  STIPENDIEN

AN SCHüLERlNNEN  UND  SCfüjLER  VON  MUSIKSCHULEN

DER  EiNWOHNERGEMEINDE  BREMGARTEN  BEI BERN

VOM  25. OKTOBER  1999

Die Einwohnergemeinde  Bremgarten  bei Bern  beschliesst:

Art.  I

Die Bewerbung  um ein Stipendium  steht  allen  an einer  gemäss  Dekret  anerkannten  Musik-

schule  angemeldeten  Kindern  und Jugendlichen  offen,  die in Bremgarten  Wohnsitz  haben.

Ay

Die Stipendiengesuche  sind  vor  Beginn  des neuen  Schuljahres  bis spätestens  30. Juni  mit

dem  vorgesehenen  Formular  bei der  Gemeindeverwaltung  einzureichen  und jährlich  zu er-
neuern.

Das Formular  kann  beim  Sekretariat  der Musikschule  ZoIIikofen-Bremgarten  oder  bei der
Gemeindeverwaltung  bezogen  werden.

Der  Gemeinderat  legt  die Richtlinien  zur  Berechnung  eines  Stipendiums  in einer  Verordnung

fest.  Grundlage  für  die Berechnung  des  Stipendiums  sind  die Schulgeldansätze  der  Musik-
schule  ZolIikofen-Bremgarten.

Art.4

Der  Gemeinderat  stellt  die finanziellen  Mittel  innerhalb  seiner  wiederkehrenden  Finanzkom-

petenz  von max.  Fr. 20'000.-  pro Jahr  ins ordentliche  Budget  ein.

-Art.5

Das vorliegende  Stipendienreglement  ersetzt  die bisherige  Stipendienordnung  vom  8. No-

vember  1993  und tritt  rückwirkend  auf  Beginn  des  Schuljahres  1 999/2000  in Kraft.



-2-

Das  vorliegende  Reglement  ist durch  die Gemeindeversammlung  vom  25. Oktober  1999  mit

grossem  Mehr  gegen  1 Stimme  genehmigt  worden.

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE B9J

S. Bommeli

Auflaqezeuqnis

Der  Gemeindeschreiber  hat  das Reglement  über  die Ausrichtung  von Stipendien  an Schüle-

rinnen  und Schüler  von  Musikschulen  vom  24. September  1999  bis 25. Oktober  1999  in der

Gemeindeschreiberei  öffentlich  aufgelegt.  Er hat  die Auflage  im Amtsanzeiger  vom  22. Sep-

tember  1999  bekannt  gegeben.

Bremgarten  bei Bern,  26. November  1999 chreiber:


